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STADT MÜHLDORF a. INN - Landkreis Mühldorf a. Inn 

Bebauungsplan „Obere Stadt nördlich der Bahn“ M 1:1000 
1. Vereinfachte Änderung 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erlässt gern. § 2 Abs.1, §§ 9,10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge¬ 
setzes vom 22.07.2011 BGBl. I S. 1509), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 
14.08.2007 zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 11.12.2012, der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 22.04.1993, und Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert durch Art. 65 des Gesetzes vom 
24.07.2012 diesel. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes als 

Fertigungsdaten: 
1. Fassung vom 3.04.2013 
2. Fassung vom 10.09.2013 

Satzung 

Lage der Bebauungsplanänderung ohne Maßstab 
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A) 

27. 

B) 

10.1 

28. 

Die Festsetzungen, Hinweise, nachrichtlichen Übernahmen und Kennzeichnungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes in der Fassung vom 09.09.2008 bleiben bestehen, 
sofern diese nicht durch die nachfolgenden Festsetzungen ersetzt oder ergänzt wer¬ 
den. 

FESTSETZUNGEN 

Geltungsbereich 

§18111111! Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
dieser Bebauungsplanänderung 

HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND KENNZEICHNUNGEN 

Sichtfelder für Fußgänger und Radfahrer 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen wei¬ 
terhin gewährleistet bleiben. Die Verkehrswege sind so an die vorhan¬ 
denen umfangreichen TK-Linien der Telekom anzupassen, dass diese 
Linien nicht verändert oder verlegt werden müssen. 

Der Bebauungsplan besteht aus Festsetzungen, Begründung und Planteil. 

A) 

27. 

B) 

10.1 

28. 

Mühldorf a. Inn, den 

ausgefertigt am 
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Begründung zur Aufstellung 
der 1. Vereinfachten Bebauungsplanänderung 
des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der Bahn“ 
Fassung 10.09.2013. 

Gemeinde: 

Landkreis: 

Gebiet: 

Stadt Mühldorf a. Inn 

Mühldorf a. Inn 

„Obere Stadt nördlich der Bahn“ 

Geltungsbereich: Das Planungsgebiet befindet sich im Südosten des rechtskräfti¬ 
gen Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der Bahn". Es wird 
im Norden begrenzt durch gewerbliche Flächen, im Osten durch 
die Innere Neumarkter Straße, im Süden durch die Bahnanlagen 
und im Westen durch den bereits ausgebauten Teil der Bischof- 
von-Ketteler-Straße. 

Folgende Grundstücke liegen im Geltungsbereich: 
FI.Nrn. 709/11, 709/52 Tf, 709/72 Tf, 709/73, 709/85, 709/86, 
709/103-109, 709/112 Tf, 731/15 und 739, Gemarkung Mühldorf 
a. Inn 

Entwurfsverfasser Christian Bäumler, Reg. Baumeister 
Bebauungsplanung: Dorica Zagar, Dipl.Ing. 

Architekten und Planer im PLANKREIS 
Linprunstr. 54, 80335 München 

Mitarbeit: 
Susanne Rentsch, Dipl. Ing. Stadtplanung 
Gabriele Gradl-Fey, Reg.-Baumeister, Stadtplanerin 

Der Bebauungsplan besteht aus Begründung, Planteil und Fest¬ 
setzungen. 
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Planungsanlass 

1. Planungsanlass und -ziele; bisherige Planungsentwicklung 

Der Planungsumgriff der Änderung liegt im südlichen Bereich des 
rechtskräftigen (rk.) Bebauungsplanes "Obere Stadt nördlich der 

Für den geplanten Ausbau der Bischof-von-Ketteler-Straße konn 
te im jahr 2010 ein Grunderwerb durchgeführt werden, der es 
ermöglicht, entgegen der ursprünglichen Planung, nun einen 
beidseitigen Geh- und Radweg zu ermöglichen. 

Es wurde daher beschlossen, den Bebauungsplan „Obere Stadt 
nördlich der Bahn“ im beschriebenen Bereich zu andern. 

Planungsrechtliche Situation/ 
Örtliche Gegebenheiten 

2. Planungsvoraussetzungen, Bestandssituation 

Der Straßenabschnitt innerhalb dieser Bebauungsplanänderung 
st bisher noch nicht ausgebaut, der sich westlich anschließende 
\Kc^hnitt wurde bereits ausqebaut. 

Der 
des 

Umgriff dieser Bebauungsplanänderung reicht entsprechend 
Grunderwerbes nach Süden etwas über den Umgriff des rk. 

Bebauungsplanes heraus. 

Art und Maß der baulichen 
Nutzung 

Bebauungskonzept 

Altlasten 

3. Planungskonzept 

Die Flächen werden als Verkehrstlachen festgesetzt. 

»er rechtskräftige Bebauungsplan sah aus Platzgrunden für die- 
en Straßenabschnitt lediglich eine Fahrbahn ohne^e9,elt^n5® 
Gehwege vor. Aufgrund des getätigten Grunderwerbs durch die 
Stadt Mühldorf wird nun ein großzügigerer Ausbau mit beidseiti- 
ien Geh- und Radwegen festgesetzt. 

)a sich die durch die Stadt Mühldorf erworbenen Flächen ehema- 
qes Bahngelände sind wird angenommen, dass diese voraus- 
iichtlich von Schadstoffen belastet sind. Dies ist beim Ausbau zu 

ausgefertigt am 

Mühldorf a. Inn, den 

I 7, Dez. 2013 

1 7. Dez. 
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Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 6102.2143.1 Sb 

Mühldorf a. Inn, 17. Dezember 2013 

Verfahrensvermerke 
nach § 13 BauGB 

für die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

„Obere Stadt nördlich der Bahn“ 

1. Änderonqsbeschluss 
Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 23.02.2012 Beschluss Nr. 020 
die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der Bahn“ 
beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 05.04.2012 ortsüblich bekannt gemacht. 

Mühldorf a. Inn, 17.12.2013 

4=7 CK 
Ilse Preisinger-Sontag 
2. Bürgermeisterin 

2. Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der 
Bahn“ wurde i.d.F.v. 03.04.2013 mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 13.06.2013 bis einschließlich 16.07.2013 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 
05.06,2013 ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass von einer Umweltprüfung 
und der frühzeitigen Beteiligung abgesehen wird. 

Mühldorf a. Inn, 17.12.2013 

Ilse Preisinger-Sontag 
2. Bürgermeisterin 

3. Beteiligung der Behörden 
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
bis einschließlich 16.07.2013 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Mühldorf a. Inn, 17.12.2013 

Ilse Preisinger-Sontag 
2. Bürgermeisterin 



4. Satzunqsbeschluss 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2013 Beschluss Nr. 
177 die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der Bahn“ 
i.d.F.v. 10.09.2013 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Mühldorf a. Inn, 17.12.2013 

2. Bürgermeisterin 

5. Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 
19.12.2013. Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der 
bahn“ i.d.F.v. 10.09.2013 mit Begründung wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten im 
Stadtbauamt, Gebäude B, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer 103 zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen 
worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der bahn“ i.d.F.v. 
10.09.2013 tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§10 Abs. 3 Satz 4 BauGB) 

Mühldorf a. Inn, 20.12.2013 
\ 

Ilse Pr 
2. Bürgermeisterin 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az. 6102.2143.1 Sb 

Mühldorf a. Inn, 17. Dezember 2013 

Bekanntmachung 

der Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
über den Beschluss der 

1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
„Obere Stadt nördlich der Bahn“ 

als Satzung 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 26.09.2013 Beschluss Nr. 177 die 1. 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der Bahn“ i.d.F.v. 10.09.2013 als 
Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt 
nördlich der Bahn“ i.d.F.v. 10.09.2013 in Kraft. 

Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann die 1. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stadt nördlich der Bahn“ 
1. d.F.v. 10.09.2013 und seine Begründung während der Servicezeiten im Stadtbauamt, Huterergasse 
2, 1. Stock, Zimmer 101N, einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich sind demnach: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver¬ 
fahrens- und Form Vorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Mühldorf a. Inn unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö¬ 
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Mühldorf a. Inn, 17.12.2013 

Ilse Preisinger-Sontag *\ 
2. Bürgermeisterin 

Angeschlagen an den Amtstafeln am 
abgenommen 

19.12.2013 
22.01.2014 

Altmühldorf 

Aushang 
Rathaus 
Mößling 
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' Cfiiislian Baumler 

709/38 

o 
Parkhaus 

Park + Ride 

Der Bebauungsplan besteht aus: Festsetzungen, 
Begründung mit Umweltbericht und Planteil. 
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